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1. Einleitung  
1.1. Einführung  

ð~ÀÍ ¿ÀÈÊÂÍ¼ÁÄÎ¾ÃÀ ²¼É¿ÀÇ ÒÄÍ¿ ¿ÄÀ ¯ÍÄÉÆÒ¼ÎÎÀÍÑÀÍÎÊÍÂÐÉÂ ÐÉ¿ ¿ÄÀ {½Ò¼Îg

serbeseitigung in den nächsten Jahren vor neue Herausforderungen stellen. 

Dies berührt letztlich alle Bürgerinnen und Bürger. Deshalb müssen wir 

schon jetzt zukunftsfähige Konzepte entwickeln. Das Ministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz möchte diesen Anpassungsprozess mit 

allen zur Verfügung stehenden Instrumenten begleiten und die kommunalen 

Aufgabenträger unmittelbar in die Entwicklung mittelfristiger Zielvorstellun-

ÂÀÉ Á>Í ¿ÄÀÎÀÉ ÒÄ¾ÃÏÄÂÀÉ |ÀÍÀÄ¾Ã ¿ÀÍ ~¼ÎÀÄÉÎÑÊÍÎÊÍÂÀ ÀÄÉ½ÀÕÄÀÃÀÉhã So for-

muliert Frau Ministerin Anita Tack die Aufgabenstellung des Leitbildprozes-

ses zukunftsfähige Siedlungswasserwirtschaft Brandenburg. 

Es geht bei diesem Leitbildprozess zukunftsfähige Siedlungswasserwirt-

schaft um Fragestellungen, die weit über die wirtschaftliche Leistungsfä-

higkeit einzelner Aufgabenträger oder die Kosten für die Anpassung und 

Sanierung von Einzelanlagen hinausgehen. Die demografische Entwick-

lung wirft vielmehr die Frage von zwei zentralen Aufgaben der Daseins-

vorsorge auf: Wie können die Kommunen é insbesondere in den ländli-

chen Teilräumen des Landes Brandenburg é die Versorgung ihrer Bürge-

rinnen und Bürger mit Trinkwasser und die Beseitigung von Abwasser 

künftig so erfüllen, dass die hohe Qualität nachhaltig gesichert und die 

Leistungen für die Nutzer gleichzeitig bezahlbar bleiben? Die erfolgreiche 

Gratwanderung zwischen Qualität und Kosten entscheidet maßgeblich 

über die Lebensqualität und die Attraktivität der Kommunen für Leben, 

Wohnen und Arbeiten im Land Brandenburg. 

In einem breiten landesweiten Dialogprozess insbesondere mit Akteuren aus 

der Siedlungswasserwirtschaft, das heißt Vertreterinnen und Vertretern der 

Aufgabenträger sowie weiteren kommunalen Akteuren, unterstützt durch das 

Ministerium und ein Gutachter- und Moderatorenteam, wurde in den zurück-

liegenden acht ¨ÊÉ¼ÏÀÉ ÀÄÉ ÑÊÍÇ*ÐÁÄÂÀÍ  ÉÏÒÐÍÁ ¿ÀÎ §ÀÄÏ½ÄÇ¿ÀÎ ðµÐÆÐÉÁÏÎÁ*g

ÃÄÂÀ ®ÄÀ¿ÇÐÉÂÎÒ¼ÎÎÀÍÒÄÍÏÎ¾Ã¼ÁÏã ÀÍ¼Í½ÀÄÏÀÏh ~ÀÍ {ÐÁÏ¼ÆÏÑÀÍ¼ÉÎÏ¼ÇÏÐÉÂ ¼È jrh 

November 2013 in der IHK Potsdam mit über 100 Teilnehmern folgten sie-

ben thematisch gegliederte Workshops (sog. Themenforen) zu den gemein-

sam beschlossenen zentralen Handlungsfeldern Organisation, Finanzie-

rung, technische Infrastruktur, Ressourcenmanagement sowie den spezifi-

schen Anforderungen kleinerer Aufgabenträger.  

In einem intensiven Abstimmungsprozess wurden die Ziele, strategischen 

Ansätze und Maßnahmenpakete für eine zukunftsfähige Entwicklung der 

Siedlungswasserwirtschaft erarbeitet.  
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Der vorliegende vorläufige Entwurf des Leitbildes soll in einem Konsulta-

tionsprozess intensiv mit der Kommunalpolitik erörtert werden. Hierzu 

wird das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz mit 

Unterstützung des Städte- und Gemeindebunds Brandenburg im Herbst 

2014 zu drei Regionalkonferenzen einladen. 

Dabei wird es vor allem darum gehen, dass sich alle Verantwortlichen den 

Herausforderungen stellen und solidarisch an der Umsetzung der Emp-

fehlungen arbeiten. Unverzichtbar dafür ist das Engagement vor Ort, in 

den Kommunen und möglichst in Kooperation mit den Nachbarn sowie in 

Abstimmung mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Das Land will 

die Kommunen und Aufgabenträger dabei gerne unterstützen.  

Für den Leitbildprozess gelten folgende Leitziele : 

1. Nachhaltigkeit als Grundprinzip 

Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein Menschenrecht, das 

unter dem Prinzip der Nachhaltigkeit gesichert wird:  

¶ ökologisch = sauber und ressourcenschonend, 

¶ sozial = bezahlbar und flächendeckend, 

¶ ökonomisch = wirtschaftlich leistbar. 

2. Qualität und Sicherheit  

Eine flächendeckende, hygienisch einwandfreie Versorgung mit saube-

rem Trinkwasser und eine gesundheits- und umweltgerechte Entsorgung 

des Abwassers werden als elementare Daseinsvorsorge gewährleistet.  

3. Zuverlässig und zukunftsfähig  

Ver- und Entsorgung werden hinsichtlich Qualitätsstandards und Zuver-

lässigkeit zukunftsfähig aufgestellt. Dazu zählen die langfristige Siche-

rung der Trinkwasservorräte ebenso wie der Erhalt der notwendigen Inf-

rastruktur und die Qualifikation des Personals bei den Handelnden.  

4. Wirtschaftlich und bezahlbar  

Entgelte werden für die Verbraucher bezahlbar gehalten. Die wirtschaftli-

che und nachhaltige Nutzung der eingesetzten natürlichen, finanziellen 

und technischen Ressourcen sind dafür die Grundlage. Ebenso wird die 

wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Aufgabenträger gesichert. 

Das Land Brandenburg, die Kommunen und Aufgabenträger sorgen des-

halb gemeinsam  für eine nachhaltige Trinkwasserversorgung und Ab-

wasserbeseitigung. Dies entspricht den Zielsetzungen im Branchenbild 

der Deutschen Wasserwirtschaft 2011.  
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1.2. Zielsetzung und Funktion des Leitbildes  

Die Siedlungswasserwirtschaft ist ein grundlegender Bestandteil der öf-

fentlichen Daseinsvorsorge. Dabei werden die Trinkwasserversorgung 

und die Abwasserbeseitigung in Brandenburg in den kommenden Jahren 

u. a. aufgrund der Folgen des demografischen Wandels unter erheblichen 

Anpassungsdruck gelangen.  

Das Umweltministerium des Landes Brandenburg will mit dem initiierten 

Leitbildprozess, in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Aufgaben-

trägern, die Struktur der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseiti-

gung weiterentwickeln, ihre Zukunftsfähigkeit sichern und fördern sowie 

durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen unterstützen. Im Vor-

dergrund steht dabei das Leitziel, 

¶ allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern 

¶ eine sichere, qualitativ einwandfreie Trinkwasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung mit allen notwendigen Dienstleistungen   

¶ in allen Landesteilen  

¶ dauerhaft zugänglich und bezahlbar bieten zu können. 

Im Ergebnis soll für die nächsten Jahre ein Leitbild entwickelt werden, das 

sich durch mittelfristige Visionen und konkrete Resultate auszeichnet, re-

alitätsbezogen ist und die vorhandenen Rahmenbedingungen berück-

sichtigt. Es soll darüber hinaus erkennbar werden lassen, auf welchen 

Ebenen zukünftig Handlungsbedarfe entstehen und wie diesen angemes-

sen zu begegnen ist, um die angestrebten Ziele erreichen zu können.  

Das Leitbild formuliert damit im Ergebnis wesentliche Grundsätze und 

Leitlinien zu den zentralen Themen- und Handlungsfeldern, die für die Zu-

kunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Siedlungswasserwirtschaft des 

Landes von Bedeutung sind. Hierfür sollen die wasserwirtschaftlichen und 

finanziellen Fragen sowie die regionalpolitischen Aspekte genauso be-

rücksichtigt werden wie weitergehende Formen der interkommunalen Zu-

sammenarbeit. 

  



    

    

 

 

[8] 

1.3. Hintergrund / Demografische Entwicklung  

Wie entgehen Kommunen der Kostenfalle aus Schrumpfung 

und Alterung im ländlichen Raum?   

Zur Klärung dieser Kernfrage werden nachfolgend zentrale Herausforde-

rungen dargestellt, die sich aufgrund des demografischen Wandels für die 

Kommunen ergeben. Die demografischen Entwicklungen werden in der 

Bundesrepublik in den kommenden Jahren je nach Region mehr oder we-

niger starke Auswirkungen auf die Einwohnerstrukturen haben. Dabei 

deutet insbesondere die Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern 

auf erhebliche Bevölkerungsrückgänge hin (vgl. Abbildung 1 zur Verän-

derung der Bevölkerungsanzahl nach Bundesländern, 2060 gegenüber 

2010 in Prozent).  

Abbildung 1: Veränderung Bevölkerung 2060 gegenüber 2010 

Quelle: Bundesministerium des Innern, Demografiebericht, 2011 

Damit verbunden ist nicht nur eine zunehmend alternde Bevölkerung, 

sondern auch eine deutliche Verringerung der Erwerbstätigen.  

Abbildung 2:  

Bevölkerungsvo-

rausschätzung in 

Deutschland 2009 - 

2060  

Quelle: Statisti-

sches Bundesamt, 

2010  
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Nach Bevölkerungsvorausschätzungen wird sich der Anteil der über 65-

Jährigen bis zum Jahr 2030 erheblich steigern. Mit dem Eintritt in das Ren-

tenalter geht zudem ein regional unterschiedlich starker Rückgang der Ein-

kommenssituation einher.1 

Die demografischen Prognosen für das Land Brandenburg zeigen eine mas-

sive Bevölkerungsabnahme bis zum Jahr 2030, ebenfalls verbunden mit ei-

nem Anstieg des Anteils der älteren Bevölkerung. Diese strukturellen Ent-

wicklungen sind regional jedoch sehr unterschiedlich.2 

Abbildung 3: Einwohnerzahl der Gemeinden in 2030 im Vergleich zu heute 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft ZUSIE, Gutachten ťRegionale Entwicklungsszenarien in der 

Siedlungswasserwirtschaft unter den Bedingungen des demografischen Wandels im 

Land Brandenburgţ3, 2013 

                                                
1 Statistisches Bundesamt, 2010  
2 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2012 
3 Zur besseren Lesbarkeit wird das genannte Gutachten im weiteren Verlauf mit dem Kurztitel 

ĂRegionale Entwicklungsszenarienñ gekennzeichnet. 

Die demogra fische Entwick-
lung verläuft regional sehr 
unterschiedlich.  
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Für mehr als die Hälfte des Landes Brandenburg werden Bevölkerungs-

rückgänge von 20-30 % und zum Teil darüber erwartet. Dagegen wächst 

im Umland Berlins die Bevölkerung. Insgesamt wird der Anteil der über 

65-Jährigen von heute ca. 23 % auf ca. 43 % im Jahr 2030 ansteigen. 

Damit einher geht ein deutlicher Rückgang der Einkommen, was mittelbar 

auch die Kassenlage der Kommunen und die Durchsetzbarkeit von Entgel-

ten beeinflussen wird. Bereits heute ist das zu versteuernde Einkommen in 

den vom Bevölkerungsrückgang besonders betroffenen Berlin-fernen Ge-

meinden im ländlichen Raum deutlich niedriger als im Berliner Umland. 

In der Kombination dieser drei Entwicklungen (Bevölkerung, Lebensalter, 

Einkommen) ergeben sich für die Siedlungswasserwirtschaft zum Teil be-

sorgniserregende Folgen. Die Siedlungswasserwirtschaft lässt sich einer-

seits aufgrund der Immobilität und langen Abschreibungszeiträume der 

Anlagen kurzfristig an die demografische Entwicklungen anpassen. An-

dererseits führt ein Bevölkerungsrückgang aufgrund der hohen Fixkosten 

direkt zu steigenden einwohnerspezifischen Kosten. Die Ergebnisse aus 

¿ÀÈ ¢ÐÏ¼¾ÃÏÀÉ ðÀÂÄÊÉ¼ÇÀ  ÉÏÒÄ¾ÆÇÐÉÂÎÎÕÀÉ¼ÍÄÀÉã ÕÐ ¿ÀÉ ÀÄÉÒÊÃÉÀÍg

spezifischen Belastungen durch Entgelte zeigen bereits aktuell eine 

große Streuung zwischen den regionalen Ver- und Entsorgungsgebieten. 

Abbildung 4: Entgelte pro Einwohner und Jahr für die Trinkwasserversorgung und Ab-

wasserbeseitigung bei Anschluss an die zentrale Kanalisation  

Quelle: Arbeitsgemeinschaft ZUSIE, Gutachten ťRegionale Entwicklungsszenarienţ, 2013 

In Berlin -fernen Gemeinden  
im ländlichen Raum sind ein 
starker Bevölkerungsrück-
gang und eine erhebliche Al-
terung  zu erwarten . 

Schrumpfung und Alterung 
führen bei geringer Nach-
frage und festen Fixkosten zu 
erheblichem Kostendruck.  
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Die durchschnittliche jährliche Belastung liegt zwischen 154 Euro und 412 

Euro je Einwohner. Nach den Prognosen im Gutachten wird die Spanne 

im Jahr 2030 zwischen 100 Euro und über 600 Euro je Einwohner liegen. 

Dabei wird der Anteil der Aufgabenträger mit einer Belastung von über 

400 Euro je Einwohner von gegenwärtig 14 % auf über 30 % zunehmen. 

Bezogen auf das gegenwärtige Durchschnittseinkommen wird damit die 

Entgeltbelastung in vielen Fällen über 2,5 % liegen. Für die betroffenen 

Aufgabenträger wird es damit auch zunehmend schwieriger werden, kos-

tendeckende Entgelte durchzusetzen. Unter Beachtung der oben disku-

tierten altersbedingten Einkommensentwicklung verschärft sich die Situ-

ation zusätzlich.  

In den Prognosen wurden noch keine zu erwartenden betrieblichen Mehr-

aufwendungen, sogenannte Remanenzkosten, die in Verbindung mit dem 

Bevölkerungsrückgang stehen, insbesondere im Bereich der Wasservertei-

lung und Abwasserableitung, berücksichtigt. Weiterhin sind künftige Inves-

titionsaufwendungen für Sanierungen und Erneuerungen nicht enthalten.  

Einzubeziehen ist neben der demografischen Entwicklung ebenfalls das 

Wassergebrauchsverhalten. Geringere Verbräuche in Verbindung mit 

den demografischen Veränderungen führen infolge der charakteristisch 

hohen Fixkostenanteile in der Siedlungswasserwirtschaft dazu, dass an-

nähernd gleichbleibende Kosten auf weniger Nutzer und geringere Men-

gen umgelegt werden müssen. Das Nutzungsverhalten im Bundesland 

Brandenburg ist nach Auswertungen aus den Kennzahlenvergleichen 

2009 und 2011 regional sehr unterschiedlich und bewegt sich in einem 

Bereich von ca. 85 bis 125 Litern je Einwohner und Tag.4 

Die zukünftige Entwicklung der Siedlungswasserwirtschaft ist deswegen 

eng mit der Entwicklung der Siedlungsstruktur und der Bevölkerungsent-

wicklung verknüpft. Ändern sich diese Strukturen, ist auch die Siedlungs-

wasserwirtschaft gefordert, sich diesen strukturellen Veränderungen an-

zupassen. Die Bewältigung dieser Umstellungen ist aufgrund der Aufga-

ben- und Organisationshoheit eine lokale bzw. regionale Herausforderung 

der Kommunen und ihrer Verbände. Die Ursachen für die Änderung der 

Siedlungsstrukturen sind jedoch gesamtgesellschaftlicher Natur; deshalb 

ist die Gestaltung des Umstellungsprozesses auch als eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe anzusehen. 

  

                                                
4 Zum Vergleich: der personenbezogene Wassergebrauch in Deutschland gem. BDEW in den Jah-

ren 2009, 2010 und 2011 liegt bei 122 l pro Tag und Einwohner  

Die demogra fische Entwick-
lung verknappt das verfüg-
bare Haushaltseinkommen 
weiter und rechnerische be-
gründete Entgelte werden 
schwieriger durchsetzbar.  

Die Bewältigung der Folgen 
des demogra fisc hen Wandels 
muss als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe verstanden 
werden.  
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1.4. Arbeits - und Dialogprozess  

Hintergrund  

Die Erarbeitung eines Leitbildes stellt eine komplexe Aufgabenstellung 

dar. In einem heterogenen Geflecht aus unterschiedlichen Betroffenhei-

ten und kontroversen Interessenlagen gilt es, zu einem von breiter Akzep-

tanz getragenen Ergebnis zu kommen. Aus diesem Grund ist der Leitbild-

prozess von Beginn an durch einen breiten Dialog(-prozess) begleitet 

worden. Ziel war es, alle betroffenen Gemeinden und kommunalen Auf-

gabenträger in die strategische Entwicklung einzubeziehen. Im Vorder-

grund stand dabei die Gewährleistung eines transparenten und offenen 

Prozesses, welcher sich durch realitätsnahe Diskussionen und eine inte-

grierte und fachübergreifende Betrachtung auszeichnet sowie teilräumli-

che Besonderheiten berücksichtigt.  

Zentrale Adressaten des Dialogprozesses waren Vertreterinnen und Ver-

treter der Aufgabenträger. Die zukünftige Ausrichtung Siedlungswasser-

wirtschaft sollte ganz maßgeblich ÈÄÏ ¿ÀÉ ð¡¼¾ÃÇÀÐÏÀÉã festgelegt werden, 

um anschließend mit einem Strategieentwurf für die kommenden 30 Jahre 

in die öffentliche Debatte zu gehen.  

Ein wichtiges Element des Prozesses war das stetige Wechselspiel zwi-

schen den beteiligten Akteuren aus der Siedlungswasserwirtschaft und 

dem beauftragten Gutachterteam. 

Phasen/Schritte im Di alogprozess  

Der Arbeits- und Dialogprozess zur Erarbeitung des Leitbildes war in 

mehrere Phasen gegliedert: 

¶ Themenfindung  

¶ Themenbearbeitung und -konkretisierung  

¶ Ergebnisbündelung. 

In einem ersten Schritt wurden im Rahmen des breit angelegten Auftakt-

workshops mit über 100 Teilnehmern thematische Handlungsschwer-

punkte und relevante Themenblöcke für das Leitbild gesammelt und prio-

risiert. Dieser Auftaktveranstaltung am 08. November 2013 in der IHK 

Potsdam folgten sieben thematisch gegliederte Workshops (sog. The-

menforen) zu den gemeinsam identifizierten zentralen Handlungsfeldern 

Organisation, Finanzierung, technische Infrastruktur, Ressourcenma-

nagement sowie den spezifischen Anforderungen kleinerer Aufgabenträ-

ger. Rechtliche Fragen und Rahmenbedingungen waren dabei als Quer-

schnittsthemen stets Bestandteile der Diskussion.  

Zwei der sieben Themenforen waren als Redaktionssitzung angelegt. Auf 

Grundlage eines bis dahin erarbeiteten ersten inhaltlichen Aufschlages 

des Leitbildes wurden die Ergebnisse kritisch mit den Fachvertretern und 
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Experten aus der Siedlungswasserwirtschaft erörtert. Im Fokus stand da-

bei die systematische Überprüfung der jeweils thematisch sortierten Ziele 

und Handlungsempfehlungen des Leitbildes.  

Im Anschluss an die Redaktionssitzungen wurden in einem dritten Schritt 

die Ergebnisse gebündelt in einem breit angelegten Bilanzworkshop vor-

gestellt und kritisch reflektiert. Das abschließende Ergebnis ist nun in dem 

hier vorliegenden vorläufigen Entwurf des Leitbildes zusammengefasst.  

Prozessbe gleitender Beirat  

Der Erarbeitungs- bzw. Dialogprozess des Leitbildes wurde von Beginn 

an durch einen Beirat kritisch begleitet. Mit dessen Hilfe konnten sowohl 

inhaltliche als auch organisatorische Weichenstellungen hinsichtlich des 

Leitbildprozesses frühzeitig mit Vertreterinnen und Vertretern der Sied-

lungswasserwirtschaft diskutiert und festgelegt werden. 

Ausblick  

Mit der Vorstellung der bisherigen Ergebnisse in den drei Regionalkonfe-

renzen im Herbst 2014 wird der Leitbildprozess in der zweiten Jahres-

hälfte auf eine breite kommunalpolitische Diskussion ausgerichtet. Als 

Resultat soll der Entwurf des endgültigen §ÀÄÏ½ÄÇ¿ÀÎ ðÕÐÆÐÉÁÏÎÁ*ÃÄÂÀ ®ÄÀ¿g

ÇÐÉÂÎÒ¼ÎÎÀÍÒÄÍÏÎ¾Ã¼ÁÏã ÀÉÏÎÏÀÃÀÉf ÒÀlches im Rahmen einer Abschluss-

konferenz verabschiedet wird. Dabei muss deutlich werden, dass die ent-

wickelten Handlungsoptionen als Grundlage kommunaler Entscheidun-

gen dienen müssen.  

Abschließend wird es darum gehen, das Leitbild politisch zu verabschie-

den. Die Ergebnisse werden hierfür bewertet, geprüft und auf die jeweili-

gen zuständigen Umsetzungsebenen übertragen. 
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2. Organisation  
2.1. Wie kann bei unterschiedlichen Rahmenbedingun-

gen und Rechtsformen eine flächendeckend be-

lastbare Organisationsstärke gesichert werden?  

Siedlungswasserwirtschaft als kommunale Aufgabe  

Die Siedlungswasserwirtschaft ist elementare Voraussetzung für Leben, 

Wohnen, Arbeiten und Wirtschaften im Land Brandenburg und ein we-

sentlicher Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge.  

Die Aufgaben- und Organisationshoheit für die Siedlungswasserwirt-

schaft liegt in kommunaler Hand und ist verfassungsrechtlich und europa-

rechtlich abgesichert. Die Ausfüllung dieser Selbstverwaltungsaufgabe 

erfordert von den kommunalen Aufgabenträgern die Erarbeitung von Ent-

scheidungsgrundlagen und darauf aufbauend die Entwicklung von lang-

fristigen Strategien und Maßnahmen. 

Erfahrungen und  Entwicklungen der Organisationsstruktur der Sied-

lungswasserwirtschaft in Brandenburg  

Mit der Vereinigung der deutschen Staaten sind die vormals in der DDR 

vorhandenen Organisationen und Strukturen der Siedlungswasserwirt-

schaft in neue Organisationsformen nach bundesrepublikanischem Vor-

bild überführt worden. Zur Bewältigung dieses Transformationsprozesses 

wurden erhebliche Investitionen getätigt und gleichzeitig neue Verwal-

tungsstrukturen aufgebaut. Die Anforderungen an diese Organisationen 

sind nach wie vor enorm: Die fehlenden Übergangsfristen für alle rechtli-

chen und technischen Normen bei gleichzeitiger Kontrolle durch überge-

ordnete Behörden und Gerichte lassen die anfängliche Problematik bis 

heute nachwirken.  

Bereits in den 1990er-Jahren zeigte sich, dass die Aufgabe der Anpas-

sung der Siedlungswasserwirtschaft sowohl technisch, wirtschaftlich als 

auch organisatorisch in Abhängigkeit von verschiedensten Faktoren un-

terschiedlich gut von den neu entstandenen Aufgabenträgern gemeistert 

werden konnte. Zudem sind die zunächst prognostizierten Entwicklungen 

in vielen Regionen nicht eingetreten. Im Ergebnis bestehen trotz vieler 

Anstrengungen seitens der Aufgabenträger, der Kommunen und des Lan-

des bis heute große Unterschiede in der Leistungsfähigkeit vieler Aufga-

benträger.  

Die Städte und Gemeinden als originäre Träger der Aufgaben der Trink-

wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung erfüllen diesen Auftrag 

Die Siedlungswasserwirt-
schaft ist eine kommunale 
Aufgabe und ein wesentlicher 
Bestandteil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge.   

Die Aufgaben der Siedlungs-
wasserwirtschaft werden in 
unterschiedlichen Unterneh-
mensformen durchgeführt.  
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in ganz unterschiedlichen Unternehmensformen. Die wichtigsten Unter-

nehmensformen, in denen Gemeinden die Trinkwasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung in Brandenburg organisieren, sind: 

¶ Regiebetriebe 

¶ Eigenbetriebe 

¶ Zweckverbände  

¶ Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 

Die Rechtsformen unterscheiden sich dabei von ihren Möglichkeiten und 

rechtlichen Rahmenbedingungen.  

Abbildung 5: Einwohner und Anzahl der Aufgabenträger nach Rechtsform 

Quelle: Eigene Darstellung nach Arbeitsgemeinschaft ZUSIE, Gutachten ťRegionale Ent-

wicklungsszenarienţ, 2013 

Im Land Brandenburg wurden die Aufgaben der Trinkwasserversorgung 

und der Abwasserbeseitigung mehrheitlich auf dafür gegründete Zweck-

verbände übertragen. Die Zweckverbände decken dabei ca. 1,7 Mio. Ein-

wohner ab. Sie sind eigenständige juristische Personen des öffentlichen 

Rechts auf der Grundlage des GKG. Die Gemeinden und Städte sind Mit-

glieder im Zweckverband und treffen die wesentlichen Entscheidungen in 

der Verbandsversammlung. Die kommunalen Vertreter der Gemeinden 

und Städte steuern somit das Wirtschaftsgeschehen und zwar sowohl 

über den Umfang der Investitionen als auch über deren Refinanzierung 

und über die Entgelte oder Abgaben.  

Mehrheitlich sind die Aufga-
ben der Siedlungswasserwirt-
schaft Zweckverbänden über-
tragen. Dennoch verantwor-
ten die Kommunen das Ver-
bandsgeschehen (Investitio-
nen, Refinanzierung, Ent-
gelte).  

Abwasserbeseitigung
Einwohner

2012

Einwohner

2020

Einwohner 

2030

Anzahl

Aufgaben-

träger

2012

Rückgang 

Einwohner 2012-

2030 in %

Gemeinden/Ämter 68.884                  65.114                  59.899                  42                          13%

Eigenbetriebe /Eigengesellschaften 759.365                747.684                714.898                38                          6%

Zweckverbände 1.667.389            1.580.617            1.453.554            64                          13%

Gesamt 2.495.638            2.393.415            2.228.351            144                        11%

Trinkwasserversorgung
Einwohner

2012

Einwohner

2020

Einwohner 

2030

Anzahl

2012

Rückgang 

Einwohner 2012-

2030 in %

Gemeinden/Ämter 10.602                  9.696                    8.617                    5                            19%

Eigenbetriebe /Eigengesellschaften 787.188                777.040                744.602                26                          5%

Zweckverbände 1.692.667            1.602.082            1.471.149            61                          13%

Gesamt 2.490.457            2.388.818            2.224.368            92                          11%

Einwohner und Anzahl der Aufgabenträger nach Rechtsform
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Die Entwicklung des Landesrechts in Verbindung mit der Rechtsprechung 

führte immer wieder zu Anpassungsnotwendigkeiten, die nicht überall 

gleich umgesetzt werden konnten. Dies betraf sowohl die konstitutive 

Ebene der Gründung der Zweckverbände als auch den Erlass und die 

Anwendung des Satzungsrechts. Gegen Ende der 1990er-Jahre waren 

ca. 90 % der Zweckverbände nicht rechtswirksam gegründet, was den 

Gesetzgeber zum Erlass sog. Heilungsgesetze zwang (Zweckverbands-

sicherungsgesetz 1996, Zweckverbandsstabilisierungsgesetz 1998); die 

letzten Feststellungsbescheide, mit denen den Aufgabenträgern die ord-

nungsgemäße Gründung bescheinigt wurde, ergingen erst in 2004/2005. 

Im Bereich des Abgabenrechts besteht weiterhin die Problematik der so-

genannten Altanlieger. Hier ist es bisher nur wenigen Aufgabenträgern 

gelungen, eine rechtswirksame Satzung zu erlassen, die auch einer Prü-

fung durch das OVG Berlin-Brandenburg standhielt.5  

In der Abwasserbeseitigung ist die Anzahl der Aufgabenträger mit 144 (vgl. Ab-

bildung 6) deutlich höher als bei der Trinkwasserversorgung mit 92, wobei ins-

besondere der Anteil der Gemeinden und Eigenbetriebe signifikant größer ist.  

Abbildung 6: Übersicht der Aufgabenträger in Brandenburg am Beispiel der Abwasserbeseitigung 

Quelle: Eigene Darstellung nach Arbeitsgemeinschaft ZUSIE, Gutachten ťRegionale Ent-

wicklungsszenarienţ, 2013 

                                                
5 Siehe auch Kapitel 3. Finanzierung 
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Im Bereich der Trinkwasserversorgung bestehen auch mehr Eigengesell-

schaften, die die entsprechenden Aufgaben übertragen bekommen haben 

und gleichzeitig für mehrere Gemeinden zuständig sind. Teilweise über-

nehmen diese Gesellschaften auch die Betriebsführung für die Abwasser-

beseitigung.  

Organis ationsstärke und interkommunale Zusammenarbeit  

Wie weit sich die Aufgabenträger in der Vergangenheit entwickelt haben 

und welche Möglichkeiten sie haben, Anpassungsprozesse im Hinblick 

auf die individuelle Prognose einzuleiten, hängt von den jeweils vorhan-

denen wirtschaftlichen und personellen Ressourcen ab. 

Es ist davon auszugehen, dass sich bereits heute einzelne Aufgabenträ-

ger auf die Durchführung und Verwaltung der operativen Aufgaben im 

engsten Sinne beschränken müssen. Ihnen fehlen bei aktuell zu bewälti-

genden Aufgaben die Ressourcen, den strategischen Blick auf die zukünf-

tig zu lösenden Probleme zu richten und Anpassungsprozesse selbst zu 

entwickeln. Andere Aufgabenträger wiederum sind auch aktiv in der Aus-

einandersetzung mit Entwicklungsszenarien für die Zukunft, die sie indi-

viduell für ihr Ver- oder Entsorgungsgebiet erstellen. 

Abbildung 7: Anzahl und Verteilung Aufgabenträger nach Einwohnerzahl 

Quelle: Eigene Darstellung nach Arbeitsgemeinschaft ZUSIE, Gutachten ťRegionale Ent-

wicklungsszenarienţ, 2013 

Organisationsstärke, wirt-
schaftliche und personelle 
Ressourcen entscheiden 
über die Anpassungsfähig-
keit, sind aber sehr unter-
schiedlich belastbar.  
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Abbildung 8: Zusammenhang Aufgabenträger nach Größe und Siedlungsdichte 

Quelle: Eigene Darstellung nach Arbeitsgemeinschaft ZUSIE, Gutachten ťRegionale Ent-

wicklungsszenarienţ, 2013 

Ein mögliches Maß für die Organisationsstärke ist die Anzahl der Einwoh-

ner, die mit Trinkwasser versorgt und deren Abwasser entsorgt wird. Für 

die individuelle Bewertung ist z. B. die Siedlungsdichte ein wichtiger Fak-

tor; ein Verband mit geringer Einwohnerzahl und niedriger Bevölkerungs-

dichte (vgl. Abbildung 8; Quadrant 1) ist anders einzuschätzen als ein 

Verband mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte und einer hohen Ein-

wohnerzahl (vgl. Abbildung 8; Quadrant 3). Möglicherweise wird den zu-

erst beschriebenen Aufgabenträgern die Organisationsstärke fehlen, not-

wendige Anpassungsprozesse als Antwort auf die demografischen Ent-

wicklungen in Gang zu setzen. Auf der anderen Seite wird es Aufgaben-

träger mit großer Fläche und relativ geringer Bevölkerungsdichte geben, 

die trotz ihrer Organisationsstärke zukünftig stark wachsenden Heraus-

forderungen gegenüberstehen. 

Auch die Nutzung von größeren Einheiten, also z. B. Betriebsführern, ist 

bei der Bewertung zu berücksichtigen. Die hohe Anzahl von 36 Aufgaben-

trägern in Gemeinden mit weniger als unter 1.000 Einwohnern im Abwas-

ser und 25 im Trinkwasser gibt jedoch Hinweise, dass hier Potenziale in 

den Strukturen, z. B. für interkommunale Zusammenarbeit, bestehen 

könnten.  
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Beginnend in den 1990er-Jahren gab es bereits mehrere Fusionen von 

Aufgabenträgern oder Beitritte von Gemeinden zu Zweckverbänden, die 

der Verbesserung und Stabilisierung der Aufgabenträger dienen sollten. 

Aufgrund der inzwischen gefestigten unterschiedlichen abgabenrechtli-

chen Ausgangssituationen bei den Aufgabenträgern sind die Möglichkei-

ten, alleine hieraus Potenziale z. B. für die Entgeltbelastung zu ziehen, 

jedoch deutlich geringer geworden. Außerdem hat sich gezeigt, dass grö-

ßere Organisationen nicht zwingend die Probleme besser bewältigen kön-

nen als kleinere. 

Neben den strukturellen und weiteren äußeren Einflussfaktoren sowie der 

aktuellen wirtschaftlichen Situation ist für die Aufgabenträger das Perso-

nal als bedeutsame Ressource im Zusammenspiel mit der Organisation 

der Aufgabenerfüllung zu sehen.  

Bei unterschiedlicher interner Personalstärke, -qualifikation und Alters-

struktur und dem damit einhergehenden Outsourcinggrad vergeben viele 

Aufgabenträger sowohl einzelne Leistungen als auch die komplette tech-

nische und/oder kaufmännische Betriebsführung an Dienstleister. Die Be-

triebsführungsgesellschaften sind Unternehmen unterschiedlicher 

Rechtsformen, in denen die Aufgabenträger überwiegend selbst Gesell-

schafter sind, teilweise mit Beteiligung privater Dritter. Die Aufgabenerfül-

lung erfolgt bei gemeinsam genutzten Anlagen auch in Zusammenarbeit 

mit benachbarten Aufgabenträgern. 

In diesen heterogenen Strukturen ist die individuelle Prüfung, wie zukünftig 

die Stärkung einzelner Organisationen adäquat erfolgen kann, obligatorisch. 

In drei Kooperationen, nämlich im Westen, Süden und Osten Branden-

burgs, sind bereits eine Reihe von Aufgabenträgern Mitglieder und bün-

deln ihre Interessen. In diesen KOWABs tauschen sich die Aufgabenträ-

ger zu Fachthemen aus und nutzen sie für einen gemeinsamen Auftritt 

gegenüber Dritten. 

Der Ausbau der Zusammenarbeit in den Kooperationen bis hin zu ge-

meinsamer Aufgabenerfüllung, z. B. bei Themen wie Organisation der 

Rufbereitschaft, gemeinsame Nutzung von IT-Infrastrukturen oder Vor-

halten von Störreserven, kann ein Ansatz für die zukünftige Nutzung von 

Synergien sein. Hierfür sind zurzeit jedoch noch Anpassungen der jewei-

ligen Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen notwendig. 

 

  

Organisatorische Anforde-
rungen und Möglichkeiten 
stehen auch in Relation mit 
der Nutzerstruktur und insbe-
sondere der Einwohnerzahl 
und Bevölkerungsdichte.  

Der Ausbau der Zu sammen-
arbeit und Kooperationen 
können durch Synergien die 
Organisationsstärke erhöhen.  



      

    

 

 

[21] 

Fachkräftemangel und Personalentwicklung  

Mit den oben beschriebenen demografischen Veränderungen gehen auch 

Auswirkungen auf die Arbeitswelt und die Unternehmen einher. Ein Über-

blick zu den Entwicklungen ergibt sich aus der nachfolgenden Abbildung.  

 

Abbildung 9: Einflüsse des demografischen Wandels auf die Personalentwicklung 

Quelle: Statistisches Bundesamtes, Bevölkerung Deutschlands bis 2060, 2009 

Neben dem Anteil der Erwerbstätigen (vor allem nach dem Ausscheiden 

der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Berufsleben) wird auch die An-

zahl der jungen, aufrückenden Nachwuchskräfte sinken. Im Zusammen-

hang mit anderen Entwicklungen wie z. B. dem technischen Fortschritt 

wird die Dynamik des Wandels für die einzelnen Arbeitsplätze eher zu-

nehmen. Die Herausforderung für die Aufgabenträger der Siedlungswas-

serwirtschaft wird darin bestehen, den Bedarf an qualifizierten Fachkräf-

ten und notwendigem fachlichen Know-how weiterhin ohne Leistungsein-

bußen abzudecken.  

Aus Umfragen des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) wird deut-

lich, dass für die meisten kommunalen Unternehmen Personalmanage-

ment und langfristige Personalplanung feste Bestandteile der Unterneh-

menspolitik sind. Mit 12 % bei der Abwasserbeseitigung und 17 % bei der 

Wasserversorgung werden nach der VKU-Umfrage von 2013 bereits ca. 

30 % des gesamten Personalbedarfs allein in der Siedlungswasserwirt-

schaft gesehen.  

 

Aufgrund  der demogra fi-
schen Entwicklung werden 
sich  auch Engpässe bei der 
Gewinnung von Facharbeits-
kräften ergeben.  
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Für kleinere Aufgabenträger ist die Deckung des Personalbedarfs bereits 

heute eine Herausforderung, hier fehlen häufig die Möglichkeiten der be-

triebsinternen {ÐÎ½ÄÇ¿ÐÉÂh {Ð¾Ã ÒÄÍ¿ ¿ÄÀ ðÍÀÂÄÊÉ¼ÇÀ ®Ï¼É¿ÊÍÏ¼ÏÏÍ¼ÆÏÄÑÄÏ*Ïã 

an Bedeutung gewinnen, die von den Aufgabenträgern in ländlichen Re-

gionen jedoch nur schwer beeinflussbar ist. 

In Regionen, die stark vom demografischen Wandel betroffen sind, wird 

es für Aufgabenträger umso wichtiger sein, möglichst frühzeitig vorhan-

dene Personalpotenziale weitgehend auszuschöpfen. Denkbar sind hier 

je nach den Erfordernissen die kontinuierliche Weiterbildung und Qualifi-

zierung vorhandener Personalressourcen, die frühzeitige Ausbildung und 

das Heranziehen eines eigenen Führungsnachwuchses oder die Steige-

rung der Arbeitgeber-Attraktivität als strategische Kernaufgabe. Nur Auf-

gabenträger, die diese Entwicklung frühzeitig in ihre personalpolitischen 

Strategien mit einbeziehen, werden in der Lage sein, die sich aus dem 

demografischen Wandel ergebenden Herausforderungen zu meistern. 

Anpassungsbedarf  

Die Aufgabenträger zu stärken und bei notwendigen Anpassungsprozes-

sen zu unterstützen, ist eine Aufgabe, an der alle Akteure gemeinsam ar-

beiten müssen. Aufgabenträger mit niedriger Organisationsstärke sollten, 

soweit sie es bislang versäumt haben, verstärkt Kooperationen mit ande-

ren anstreben. 

Es ist jeweils zu prüfen, wo Aufgabenstellungen sinnvollerweise zukünftig 

auf übergeordneter Ebene gebündelt werden können. Wo einzelne Auf-

gabenträger an ihre Grenzen stoßen, bestehen in vorhandenen oder 

neuen Kooperationen Handlungsperspektiven, z. B. bei der Fachkräf-

teausbildung, dem Einkauf oder bei der Öffentlichkeitsarbeit. Formen der 

interkommunalen Zusammenarbeit gehen über lose Kooperationen hin-

aus, und Konzepte wie eine gemeinsame Betriebsführung, Beitritte oder 

Weiterbildung und Qualifizie-
rung sollten als eine Kernauf-
gabe verstanden werden.  

Aufgabenträger mit niedriger 
Organisationsstärke sollten  
verstärkt Kooperationen an-
streben.  

Abbildung 10: Mitarbeiterbedarf 

kommunaler Unternehmen nach 

Sparten 

Quelle: Verband kommunaler 

Unternehmen, 2013 
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Fusionen können Lösungen bringen. Bei diesen stellen insbesondere die 

rechtlichen Rahmenbedingungen, z. B. bei Harmonisierung der Abgaben, 

häufig eine Hürde dar. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie ist individuell 

ðdas Optimum an Dezentralität bzw. Zentralitätã zu bestimmen, um so 

langfristig tragfähige, starke lokale Strukturen zu festigen und neu zu bil-

den.6 

In der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Brandenburg wurde ebenfalls 

dem Fachkräftemangel als Handlungsfel¿ ð¢ÐÏÀ {Í½ÀÄÏ ÐÉ¿ ¡¼¾ÃÆÍ*ÁÏÀÎÄg

¾ÃÀÍÐÉÂã ÀÄÉÀ ÃÊÃÀ |À¿ÀÐÏÐÉÂ ½ÀÄÂÀÈÀÎÎÀÉh ¤É ¿ÀÉ ¿ÊÍÏ ÀÉÏÒÄ¾ÆÀÇÏÀÉ 

Maßnahmen wie z. B. der Unterstützung von Kooperationsprojekten in 

regionalen Bildungslandschaften oder der Entwicklung neuer Studienfor-

mate7 bestehen auch Potenziale für die Siedlungswasserwirtschaft. 

Know-how, das auch bei verstärktem Einsatz bei der Mitarbeiterqualifika-

tion nicht durch die Aufgabenträger selbst einzubringen ist, kann durch 

klare Strategien bei einer Zusammenarbeit mit Fachdienstleistern vor Ort 

von diesen generiert werden.  

                                                
6 Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Nachhaltigkeitsstrategie des Lan-

des Brandenburg, 2014, S. 42 
7 ebenda 
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2.2. Arbeitsziele und Maßnahmenvorschläge  

O Z1  Ziele  
 

Starke und effiziente Aufgabenträger sind die Grundlage für eine si-

chere und nachhaltige Trinkwasserversorgung und Abwasserbesei-

tigung in allen Regionen des Landes Brandenburg.  

Die Aufgabenträger der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

verpflichten s ich den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes 

Brandenburg und tragen durch eine nachhaltige, verantwortungsbe-

wusste Unternehmensführung zur Umsetzung bei.  

Die Aufgabenträger bei der Bewältigung von strukturbedingten und 

nicht beeinflussbaren Veränderungsprozessen zu unterstützen, 

wird als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen. Dies erfor-

dert einen systematischen und koordinierten Informations - und Dia-

logprozess im Land.  

O Z1  Maßnahmen  
 

Land , Kommunen  und Aufgabenträger  sind vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels bereit, in die notwendigen Veränderungspro-

zesse einzutreten. Die kontinuierliche Weiterführung des Leitbildprozes-

ses  und die Umsetzung der Empfehlungen sind die übergeordneten Maß-

nahmen und bilden die gemeinsame Grundlage hierfür. 

Die Aufgabenträger  der Siedlungswasserwirtschaft kommen durch eine in-

dividuelle Kombination von Maßnahmen der Verpflichtung zu einer nachhal-

tigen, verantwortungsbewussten Unternehmensführung nach. 

Die Aufgabenträg er machen die erwarteten Auswirkungen des demogra-

fischen Wandels gegenüber den Kommunen  transparent. Sie treten ge-

meinsam mit ihnen in den Dialog mit den Bürgern und Unternehmen, ins-

besondere zu folgenden Themen: die Entwicklung der technischen Infra-

strukturen, die sich ergebenden Kosten und die möglichen Auswirkungen 

auf die Entwicklung der Entgelte.  

Die Kommunen  sorgen dafür, dass ihre Vertreter in den zuständigen Gre-

mien dazu befähigt sind, zukunftstaugliche Entscheidungen für die Sied-

lungswasserwirtschaft zu treffen. Die Aufgabenträger  sind bereit, z. B. 

über Kooperationen mit den Kommunen  oder Landkreisen  die Qualifi-

zierung mitzugestalten. Sie erwarten organisatorische und gegebenen-

falls finanzielle Unterstützung durch das Land .  

Die bestehende Möglichkeit, neben den gewählten Vertretern auch fach- und 

sachkundige Bürger in Abstimmungsprozesse einzubinden, wird genutzt. 

Andere Formen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, z. B. 

durch einen Verbraucherbeirat, werden begrüßt und ebenfalls genutzt.  

O Z1/1  

O Z1/2  

O Z1/3  

O Z1/4  

O Z1/5  
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O Z2  Ziele  
  

Die Aufgabenträger der Siedlungswasserwirtschaft sind als Teil der 

kommunalen Strukturen zuständig für alle Fragen der Siedlungs-

wasserwirtschaft.  

Die Einbindung der Siedlungswasserwirtschaft in die kommunale 

Planung ist Voraussetzung einer integrierten Gesamtplanung.  

O Z2  Maßnahmen  
 

Zur Sicherung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Entwicklung richten 

sich die Aufgabenträger  langfristig aus und bringen sich in die kommu-

nalen Planungen ein. Die Kommunen  sorgen für die frühzeitige Einbin-

dung der Siedlungswasserwirtschaft und eine umsetzungsorientierte Ge-

samtplanung. Kommunen  und Aufgabenträger  setzen sich für eine ge-

meinsame Abstimmung bei der Bewältigung anstehender Herausforde-

rungen im Bereich der infrastrukturellen Daseinsvorsorge ein.  

Um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen, entwickeln die 

Kommunen  neben der örtlichen Bauleitplanung Integrierte Stadtentwick-

lungskonzepte (INSEK) oder Stadtumbaukonzepte. Hierbei werden die 

Aufgabenträger  der Siedlungswasserwirtschaft rechtzeitig eingebunden. 

Das Land  unterstützt die Ausweitung vergleichbarer integrierter Konzepte 

zur Regional- und Siedlungsentwicklung auf den ländlichen Raum, z. B. 

durch eine bessere Abstimmung der Förderschwerpunkte untereinander 

und eine Verzahnung der Richtlinien.  

  

O Z2/1  

O Z2/2  

O Z2/3  
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O Z3  Ziele  
 

Als regional verankerte und attraktive Arbeitgeber stellen die Aufga-

benträger mit ihren qualifizierten Mitarbeitern die Aufgabenerfüllung 

sicher.  

 

O Z3  Maßnahmen  
  

Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fachkräftemangels und 

der demografischen Entwicklung des Personals erstellen die Aufgaben-

träger  langfristige Personalentwicklungskonzepte. Hieraus werden der 

zukünftige Bedarf an Mitarbeitern und deren erforderliche Qualifikation 

zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung abgeleitet.  

Die Attraktivität der Siedlungswasserwirtschaft als Berufsfeld ist zu stär-

ken. Dazu ist die gesellschaftliche Bedeutung der Trinkwasserversorgung 

und Abwasserbeseitigung Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu vermit-

teln. Die Aufgabenträger  bauen die vorhandenen Kooperationen mit Bil-

dungseinrichtungen  aus oder rufen neue ins Leben, um sich als Ausbil-

dungsbetrieb und späterer Arbeitgeber zu präsentieren. Es werden ge-

meinsame Projekte und Berufspraktika angeboten.  

Die bestehenden Kooperationen der Aufgabenträger werden intensiver 

für die gemeinsame Ausbildung ÄÃÍÀÍ ¨ÄÏ¼Í½ÀÄÏÀÍ ÂÀÉÐÏÕÏh ð§ÀÄÏ½ÀÏÍÄÀ½Àñ 

sowie die Nutzung von überbetrieblichen Ausbildungsstätten sind weitere 

Möglichkeiten. 

Die Zusammenarbeit der Aufgabenträger  mit den Hochschulen  des 

Landes Brandenburg wird durch Angebote für Praktika und Möglichkeiten 

zu Projekt- und Abschlussarbeiten in den vorhandenen Studiengängen 

gefördert. An der Entwicklung von berufsbegleitenden und dualen Studi-

engängen durch die Hochschulen wirken die Aufgabenträger  aktiv mit. 

Die Aufgabenträger  gewährleisten eine kontinuierliche Fort- und Weiter-

bildung ihrer Beschäftigten. Neben den bestehenden und bedarfsgerecht 

auszubauenden Angeboten der Verbände der Wasserwirtschaft  sehen 

die bestehenden Kooperationen und Interessengemeinschaften  im or-

ganisierten Erfahrungsaustausch eine wichtige Aufgabe. 

Die Bewältigung dieser Herausforderungen wird sowohl ideell als auch 

finanziell durch das Land unterstützt. 

  

O Z3/1  

O Z3/2  

O Z3/3  

O Z3/4  

O Z3/5  

O Z3/6  
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O Z4  Ziele  
 
Die Aufgabenträger der Siedlungswasserwirtschaft sind und bleiben 

in der Region verankerte, qualifizierte Auftraggeber und tragen da-

mit zur wirtschaftlichen Entwicklung der brandenburgischen Wirt-

schaft, insbesondere des Mittelstandes, bei.  

Die Übertragung der Selbstverwaltungsaufgaben öffentliche Was-

serversorgung  und Abwasserbeseitigung auf private Dritte lehnen 

die Aufgabenträger der Siedlungswasserwirtschaft ab. Die Möglich-

keiten der Einschaltung privater Dritter in die Durchführung der Auf-

gaben sollen beibehalten werden.  

O Z4  Maßnahmen  
 
Die Aufgabenträger  der Siedlungswasserwirtschaft sind sich ihrer Ver-

antwortung als Auftraggeber für private Dienstleister bewusst und erwar-

ten von Handwerk, Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsun-

ternehmen  den Einsatz von qualifizierten Mitarbeitern und das notwen-

dige Fachwissen zu angemessenen Preisen. 

Die Aufgabenträger  erfüllen ihre Aufgaben nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik, wie z. B. den DVGW- und DWA-Regelwer-

ken  sowie den Vorgaben der Industrie - und Handels - oder Handwerks-

kammern . 

Die Einbeziehung Dritter zur Aufgabendurchführung steht im Ermessen 

jedes einzelnen Aufgabenträgers und der Kommunen. Die Kommunen  

sichern die Stellung der Aufgabenträger als qualifizierte Auftraggeber ge-

genüber Dritten. 

 

  

O Z4/1  

O Z4/2  

O Z4/3  
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O Z5  Ziele  
 

Kooperationen und Zusammenschlüsse stärken die Organisationen 

der Siedlungswasserwirtschaft, sich nachhaltig und wirtschaftlich 

stabil zu entwickeln. Alle Formen der Zusammenarbeit stellen wich-

tige Optionen zur Sicherung und Verbesserung der Aufgab enerfül-

lung dar. Dies gilt besonders für einzelgemeindliche Aufgabenerle-

digung in Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang.   

O Z5  Maßnahmen  
 

Die Aufgabenträger  nutzen die bestehenden Kooperationen , Interes-

sengemeinschaften  und Verbände der Wasserwirtschaft  und bauen 

diese aus. Der selbstorganisierte Erfahrungsaustausch wird genutzt. Bei 

einzelnen Kooperationspartnern werden gemeinsam finanzierte Kapazi-

täten und Kompetenzen aufgebaut und genutzt. 

Zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung prüfen die Aufgaben-

träger  die Bündelung von Aufgaben in institutionalisierten Kompetenz-

zentren. Die Beteiligung der Kommunen  und anderer kommunaler Auf-

gabenträger  ist dabei gewünscht. Das Land  ist aufgefordert, diesen Pro-

zess rechtlich, organisatorisch und finanziell zu unterstützen.  

Das Land  soll die Verpflichtung der Aufgabenträger  zur Erstellung von 

Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungskonzepten mit der Auf-

lage versehen, bestehende Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit an-

deren Aufgabenträgern zu prüfen und aufzuzeigen. Langfristige Entwick-

lungsszenarien (15-20 Jahre) können dazu eingesetzt werden. 

Formen der interkommunalen Zusammenarbeit in Zweckverbänden oder 

gemeinsamen Gesellschaften, z. B. zur Betriebsführung, haben sich im 

Land Brandenburg bewährt. Der Ausbau dieser Kooperationen durch Fu-

sionen und Beitritte wird von den Aufgabenträgern  und Kommunen  re-

gelmäßig und gezielt geprüft. Getragen von verbindlichen Mandaten der 

Kommune n bzw. der kommunalen Vertretungen werden hierzu Unter-

suchungen ermöglicht, mit denen die Potenziale und mögliche Einschrän-

kungen ermittelt und Wege zur Umsetzung dargestellt werden. Diese Un-

tersuchungen sind zugleich Grundlage für fundierte Entscheidungen der 

Gremien. Die Aufgabenträger  und Kommunen  treten mit den Ergebnis-

sen der Untersuchungen frühzeitig in einen Dialog mit den Bürgern und 

Unternehmen der betroffenen Ver- und Entsorgungsgebiete ein. 

Zur Planung und Umsetzung des Ausbaus der institutionellen, kommuna-

len Kooperationen soll das Land  eine prozessbegleitende Beratungs-

struktur installieren. Mit deren Unterstützung sollen betriebswirtschaftliche 

und technische Lösungsansätze durch die Aufgabenträger entwickelt 

O Z5/1  

O Z5/2  

O Z5/3  

O Z5/4  

O Z5/5  
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werden. Daran sind die Kommu nalaufsichten  und Behörden  beteiligt, 

externe Fachleute können hinzugezogen werden.  

Die Aufgabenträger erwarten vom Land  Unterstützung im kommunalpoli-

tischen Prozess der Willensbildung, etwa durch Beteiligung an Informati-

onsveranstaltungen. Sie erwarten außerdem eine klare, positive Positio-

nierung zu siedlungswasserwirtschaftlich, betriebs- und volkswirtschaft-

lich sinnvollen Kooperationen und Zusammenschlüssen. Die finanzielle 

Unterstützung der Untersuchungen und deren Umsetzung sollen einen 

Schwerpunkt der Förderung des Landes bilden. 

Grundlage für Kooperationen und Zusammenschlüsse im Land Branden-

burg sind eindeutige rechtliche Rahmenbedingungen und eine einheitli-

che Rechtsauslegung durch die Kommunalaufsichten auch in Bezug auf 

Bewertungsspielräume. Die Aufgabenträger  (und Kommunen)  erwarten 

klare Vorgaben zur Vereinheitlichung der Genehmigungspraxis und damit 

verbunden eine stärkere Steuerung der Kommunalaufsichten durch das 

zuständige Ministerium .  

  

O Z5/6  

O Z5/7  
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O Z6  Ziele  
 

Die Aufgabenerfüllung im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft 

vernetzt sich sinnvoll in Teilbereichen mit anderen Aufgaben im Be-

reich der Daseinsvorsorge und der kommunalen Dienstleistungen.  

Zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung werden Projekte , die 

sektorale Ansätze überschreiten,  auf Machbarkeit untersucht und 

angestoßen.  

O Z6  Maßnahmen  
 

Die Aufgabenträger  nutzen die Möglichkeiten, die Organisation und den 

Betrieb von dezentralen Lösungen als Systemdienstleister anzubieten. 

Dies geschieht in Abstimmung mit den Kommunen, den Bürgern und der 

regionalen Wirtschaft. 

Die Belange der Siedlungswasserwirtschaft müssen der lokalen und regi-

onalen Wirtschaftsförderung bekannt sein und von diesen bei der Erstel-

lung von Konzepten berücksichtigt werden. Dies gilt auch für Tourismus-

konzepte und Freizeitnutzungen, die auf die Nutzung von Oberflächenge-

wässern angewiesen sind oder Wasserschutzgebiete tangieren.  

Die Aufgabenträger der Siedlungswasserwirtschaft streben die Zusam-

menarbeit mit den ressourcenbezogenen Dienstleistern(Abfallwirtschaft, 

Grünflächen- und Forstverwaltungen) sowie der Landwirtschaft an, um 

Möglichkeiten für eine gemeinsame Verwertung biogener Ressourcen zu 

nutzen. 

  

O Z6/1  

O Z6/2  

O Z6/3  
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3. Finanzierung  
3.1. Wie wird der Spagat zwischen kostendeckenden 

und bezahlbaren Entgelten bewältigt?  

Entgelte und Kosten  

Für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden den Bür-

gern öffentliche Einrichtungen zur Verfügung gestellt, für deren Benut-

zung private Entgelte oder öffentliche Abgaben zu entrichten sind. Bei der 

Ausgestaltung privater Entgelte sind die Grundsätze des öffentlichen Fi-

nanzgebarens einzuhalten. 

Die zu zahlenden öffentlich-rechtlichen Abgaben unterteilen sich in Be-

nutzungsgebühren, Beiträge und Kostenerstattungen auf der Grundlage 

des Kommunalabgabengesetzes. Die privatrechtlichen Entgelte untertei-

len sich in Preise, Baukostenzuschüsse und Kostenerstattungen.  

 

Abbildung 11: Differenzierung wasserwirtschaftlicher Entgeltbegriffe 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Benutzungsgebühren sind spätestens alle zwei Jahre neu zu kalku-

lieren. Da die öffentlichen Abgaben gemäß Kommunalabgabengesetz 

nach dem Prinzip der Kostendeckung kalkuliert werden müssen, ist eine 

Finanzierung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung aus 

dem Haushalt oder über allgemeine Steuern nicht vorgesehen. Der Maß-

stab, nach dem die Gebühren ermittelt werden, darf zur Inanspruchnahme 

nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis stehen. Dies bedeutet, dass 

eine Gebührenausgestaltung nach sozialen oder sonstigen Gesichts-

punkten, z. B. nach Einkommen oder Verwendungszweck, grundsätzlich 

nicht zulässig ist. 

Werden neben den Benutzungsgebühren auch Beiträge erhoben, ist bei 

einer solchen Mischfinanzierung das Zusammenspiel von Beiträgen und 

Gebühren zu beachten. Bei der Berechnung der kalkulatorischen Kosten 

als Bestandteil der Gebührenkalkulation sind eingenommene Beiträge als 

Abzugskapital zu berücksichtigen. Je größer die Beitragseinnahmen sind, 

desto geringer sind die kalkulatorischen Kosten in den Gebühren. Das 

Öffentliche Abgaben müssen 
kostendeckend sein. Eine Ge-
bührenausgestaltung nach 
sozialen Gesichtspunkten ist 
nicht zulässig.  
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Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat 2002 den Aufgabenträ-

gern einen Weg zur Berechnung des Abzugskapitals in Auslegung des 

Kommunalabgabengesetzes vorgegeben, der nach Auffassung der Auf-

gabenträger den betriebswirtschaftlichen Anforderungen nicht gerecht 

wird. Mit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes wurden vom Ge-

ÎÀÏÕÂÀ½ÀÍ ÄÉÕÒÄÎ¾ÃÀÉ ¿ÄÀ ÍÀ¾ÃÏÇÄ¾ÃÀÉ ¢ÍÐÉ¿Ç¼ÂÀÉ ÀÄÉÀÍ ð½ÀÏÍÄÀ½ÎÒÄÍÏg

Î¾Ã¼ÁÏÇÄ¾ÃÀÉ ¦¼ÇÆÐÇ¼ÏÄÊÉã ËÍ*ÕÄÎÄÀÍÏh  Î ½ÇÀÄ½Ï ¼½ÕÐÒ¼ÍÏÀÉf Ê½ ¿ÄÀ ¦¼ÇÆÐÇ¼g

tionsansätze der Aufgabenträger zur Vermeidung von Finanzierungslü-

cken auf der Grundlage dieser Gesetzesänderungen von der Rechtspre-

chung akzeptiert werden  

Die Kennzahlenvergleiche in Brandenburg liefern einen Überblick hin-

sichtlich der Verteilung vorherrschender Entgeltstrukturen der Trinkwas-

serversorgung und Abwasserbeseitigung.  

Abbildung 12: Entgeltstrukturen in der Trinkwasserversorgung bei teilnehmenden Aufga-

benträgern des Kennzahlenvergleichs Brandenburg 2009 

Quelle: Eigene Darstellung 

Mischfinanzierung 
(Beitrags - und 

Gebührenfinanzierung)
42%

Privates Entgelt
10%

Privates Entgelt und 
Beitragsfinanzierung

0%

Privates Entgelt und 
Baukostenzuschüsse

36%

Reine 
Gebührenfinanzierung

12%

Entgeltstrukturen in der Trinkwasserversorgung



      

    

 

 

[33] 

 

Abbildung 13: Entgeltstrukturen in der Abwasserbeseitigung bei teilnehmenden Aufga-

benträgern des Kennzahlenvergleichs Brandenburg 2009 

Quelle: Eigene Darstellung  

Die Abbildungen zeigen die hohe Bedeutung der Beiträge für die Finan-

zierung der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Bei-

träge dienen dabei insbesondere dem Ersatz des Aufwandes für die Her-

stellung der Anlagen, also der Finanzierung von Investitionen. Spätestens 

seit den Urteilen des OVG Berlin-Brandenburg vom 12. Dezember 2007 

(OVG 9 B 44.06 und OVG 9 B 45.12) gibt es im Land Brandenburg eine 

breite Diskussion um die sogenannten Altanschließerbeiträge. Demnach 

sind Altanschließer8, die von den Investitionen (z. B. für Klärwerke oder 

die Sanierung der Kanäle) profitieren, nach dem Gleichbehandlungs-

grundsatz ebenso wie alle anderen anschließbaren Grundstückseigentü-

mer mit Beiträgen zu belasten. Bis Ende 2015 sind die Erhebungen dieser 

Beiträge abzuschließen. Aufgrund des verwaltungstechnischen Auf-

wands und der starken Ablehnung der Beitragserhebung in der Bevölke-

rung haben inzwischen einige Aufgabenträger wieder auf eine reine Ge-

bührenfinanzierung umgestellt.  

Bei der Wahl der Entgeltstruktur ist auch die Kostenstruktur der Trinkwas-

serversorgung und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Je nach 

Struktur und Rahmenbedingungen liegen z. B. die Fixkosten bei der Was-

                                                
8 Grundstückseigentümer , deren Grundstück vor Inkrafttreten des KAG am 9.7.1991 an die zent-

rale Abwasserentsorgung angeschlossen war oder angeschlossen werden konnte. 
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serversorgung und Abwasserbeseitigung bei den einzelnen Aufgabenträ-

gern gemäß Kennzahlenvergleich 2011 in Brandenburg zwischen 60 % 

und 90 %.  

Die Fixkosten entstehen u. a. durch den hohen Anteil an Kapitalkosten (z. 

B. Abschreibungen und Zinsen für Investitionen), die sich wiederum aus 

der hohen Anlageintensität der Aufgaben ergeben. Die Instandhaltungs-

kosten und auch die Personalkosten sind ebenfalls nur in geringem Maße 

von der Trink- oder Abwassermenge abhängig. Mengenabhängige Kos-

ten wie Energie- und Betriebsmittelkosten bilden nur einen geringen Anteil 

an den Gesamtkosten. 

Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick der repräsentati-

ven Kostenstruktur im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbe-

seitigung im Land Brandenburg (Kennzahlenvergleich 2011).  

Abbildung 14: Kostenstruktur der Trinkwasserversorgung bei teilnehmenden Aufgaben-

trägern des Kennzahlenvergleichs Brandenburg 2011 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Abbildung 15: Kostenstruktur in der Abwasserbeseitigung bei teilnehmenden Aufgaben-

trägern des Kennzahlenvergleichs Brandenburg 2011 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die hohen Fixkostenanteile führen damit dazu, dass geringere Wasser-

gebräuche zu einer Erhöhung der spezifischen Gesamtkosten sowohl im 

Trinkwasser als auch beim Abwasser führen. 

Um die Kostenstruktur in den Entgelten zu berücksichtigen, werden ne-

ben dem mengenabhängigen Entgelt auch Grundentgelte, z. B. je Grund-

stück oder Wohnungseinheit, erhoben. In der Trinkwasserversorgung ha-

ben nach den Angaben aus dem Brandenburger Kennzahlenvergleich 

alle teilnehmenden Wasserversorger ein Grundentgelt. Die eingenomme-

nen Mengen- und Grundentgelte decken zwischen 20 % und 50 % der 

Gesamteinnahmen ab.  

Dagegen erheben ÄÉ ¿ÀÍ {½Ò¼ÎÎÀÍ½ÀÎÀÄÏÄÂÐÉÂ ðÉÐÍã ¾¼h qo % der Aufga-

benträger ein Grundentgelt. Die Grundentgelte decken hier einen Anteil 

zwischen 10 % und 40 % ab.9  

                                                
9 Berechnung von confideon laut Kennzahlenvergleich Brandenburg 2009, 10- bzw. 90-Perzentil 
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Allgemein kann festgestellt werden: Je geringer der Anteil des Grundent-

geltes ist, desto gravierender sind die Auswirkungen der Gebrauchsände-

rungen auf der Erlösseite. 

Für die erhobenen Entgelte gilt das Kostendeckungsprinzip, sodass De-

ckungslücken nur zeitlich begrenzt sein können, da sie durch Nachkalku-

lation in der Folgeperiode angepasst werden können bzw. müssen. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass aufgrund des demografischen Wandels 

und der damit einhergehenden Rückgänge des Wassergebrauchs, in Ver-

bindung mit der beschriebenen Fixkostenproblematik und des Kostende-

ckungsgrundsatzes, so hohe Entgelte entstehen können, dass diese po-

litisch nicht mehr durchsetzbar sind. 

Planungs - und Steuerungsinstrumente der wirtschaftlichen Ent-

wicklung  

Maßgebende Planungsinstrumente für die Aufgabenträger sind das ge-

setzlich vorgeschriebene Abwasserbeseitigungskonzept sowie das Was-

serversorgungskonzept, die die Grundlage für weitere Planungen zur 

Durchführung der Aufgaben der Wasserversorgung und der Abwasserbe-

seitigung bilden.  

Die Planung und Darstellung der zukünftigen wirtschaftlichen Situation er-

folgen bei den Aufgabenträgern im jährlich aktualisierten Wirtschaftsplan 

und der zugehörigen Fünfjahresplanung, die auch Investitionsplanungen 

berücksichtigt. Die beschriebenen Instrumente und Rahmenbedingungen 

in der Siedlungswasserwirtschaft liefern aufgrund des kurz- bis mittelfris-

tigen Planungszeitraumes einen grundsätzlich verlässlichen Rahmen für 

die Unternehmensführung. Allerdings können langfristige Entwicklungen 

und Folgen nur bedingt abgeschätzt werden. 

Ein weiterer Ansatz der brandenburgischen Wasserver- und Abwasser-

entsorger, den zukünftigen Herausforderungen nachhaltig zu begegnen, 

ist die Beteiligung am landesweiten, freiwilligen Benchmarking bzw. 

Kennzahlenvergleich. Ziel ist es, Möglichkeiten zur Erhöhung der techni-

schen, organisatorischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu iden-

tifizieren und diese gezielt dafür zu nutzen, notwendige Vorhaben aus ei-

gener Kraft zu realisieren. Der Vergleich der eigenen Kenngrößen mit den 

Resultaten anderer Aufgabenträger liefert hierfür eine gute Basis. Durch 

die öffentlichen Berichte der Kennzahlenvergleiche können des Weiteren 

die regionalen Unterschiede sowohl der Rahmenbedingungen als auch 

der Kosten- und Erlössituationen im Land Brandenburg der Öffentlichkeit 

transparent gemacht werden.  

Der Aufruf der wasserwirtschaftlichen Verbände führt regelmäßig dazu, 

dass die Teilnahme am freiwilligen Benchmarking mit bis zu 80 % (Abde-

ckung der Bevölkerung) eine überaus hohe Resonanz aufweist.  

Die Teilnahme am landeswei-
ten Benchmark ing ist eine 
gute Basis zur Einschätzung 
der eigenen Leistungsfähig-
keit.  
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Bereits seit 2001 nehmen Aufgabenträger Brandenburgs an Benchmar-

kings und Kennzahlenvergleichen teil. 

Investitionsbedarf und Deckung des Kapitalbedarfs  

Für die Siedlungswasserwirtschaft ist eine langlebige, kapitalintensive Inf-

rastruktur charakteristisch. In der Abwasserbeseitigung liegt z. B. die mitt-

lere technische Nutzungsdauer der Kanäle bei ca. 60-80 Jahren und der 

Kläranlagen bei ca. 30 Jahren. Die hohen Infrastrukturkosten werden über 

die langjährig erwarteten Nutzungsdauern abgeschrieben und sind u. a. 

für den hohen Fixkostenanteil der Branche verantwortlich. Im Zusammen-

hang mit Entwicklungen des allgemein reduzierten Wassergebrauchsver-

haltens und infolge der regional abnehmenden Siedlungsdichte werden 

bestehende Anlagen und Netze zukünftig weniger ausgelastet sein und 

auch die Kosten der Instandhaltung, z. B. aufgrund des erhöhten Auf-

wands für Reinigungen, steigen. Außerdem werden der Sanierungs- und 

der Erneuerungsbedarf von Anlagen infolge der vorhandenen Altersstruk-

tur in den kommenden Jahren steigen. Dies gilt für die Anlagen, die seit 

den 1990er-Jahren noch nicht saniert wurden, aber auch die ersten Anla-

gen aus dieser Zeit sind durch ihre beschränkte technische Nutzungs-

dauer kurz- bis mittelfristig zu sanieren. 

Die Aufgabenträger erheben zur Finanzierung von Investitionsmaßnah-

men Beiträge bzw. Baukostenzuschüsse oder nehmen Kredite auf. Die 

Finanzierung über Beiträge oder Baukostenzuschüsse ist in Zukunft bei 

der überwiegenden Anzahl der Aufgabenträger jedoch nicht mehr oder 

nur noch in geringem Umfang möglich, sodass die Kreditfinanzierung eine 

höhere Bedeutung é insbesondere für die Finanzierung der Sanierungs-

maßnahmen é  bekommt.  

In der Vergangenheit haben die Aufgabenträger regelmäßig zinsgünstige 

Kommunalkredite erhalten. Durch Veränderungen im Bankensektor und 

der damit verbundenen strengeren Bankenregulierung unterliegen jedoch 

auch die Aufgabenträger der Siedlungswasserwirtschaft zukünftig den 

verschärften Anforderungen der Kreditvergabe. 

Die Einführung von Basel III10, die damit verbundene Fokussierung auf 

Risikogesichtspunkte sowie die Anforderungen an die Eigenkapitalaus-

stattung der Banken führen dazu, dass die Bonität kommunaler Unterneh-

men standardisierten Rating-Verfahren unterzogen werden wird. Das Er-

gebnis dieser Ratings wird für Aufgabenträger der Siedlungswasserwirt-

schaft zukünftig die Höhe des Kapitaldienstes mitbestimmen. Um Risiken 

                                                
10 Der Begriff Basel III bezeichnet ein Reformpaket des Basler Ausschusses der Bank für Interna-

tionalen Zahlungsausgleich (BIZ) für die bereits bestehende Bankenregulierung Basel II. Es stellt 

die ab 2013 gültige Reaktion auf die von der weltweiten Finanz- bzw. Wirtschaftskrise ab 2007 

offengelegten Schwächen der bisherigen Bankenregulierung dar. 

Aufgrund der Altersstruktur 
der Anlagen werden der Sa-
nierungs - und Erneuerungs-
bedarf steigen.  

Investitionsmaßnahmen müs-
sen vermehrt über Kredite fi-
nanziert werden, die aber nur 
begrenzt zur Verfügung ste-
hen.  
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zu vermeiden, werden kommunale Finanzierungen in den jeweiligen Kre-

ditinstituten nur noch in begrenzten Kontingenten zur Verfügung stehen.  

Abbildung 16: Schematische Darstellung der Ermittlung der Risikoprämie als Bestandteil 

des Zinssatzes für Kredite 

Quelle: Reichert, W., Mittelstandsfinanzierung im Fokus von Rating und Basel II, S. 63. 

Es ist davon auszugehen, dass infolge der beschriebenen veränderten 

Rahmenbedingungen die Möglichkeiten für Aufgabenträger, sich zukünf-

tig über Kommunaldarlehen zu finanzieren, Einschränkungen erfahren. 

Auch wird der Zugang zur Fremdkapitalbeschaffung infolge regulativer 

Veränderungen deutlich erschwert bzw. mit höheren Kreditmargen belegt 

werden als bislang üblich. Es ist somit absehbar, dass sich die Aufgaben-

träger darauf einrichten müssen, ihre zukünftigen Investitionen mit höhe-

ren Eigenanteilen zu bewältigen. 

Öffentliche Förderung  

Die Förderpolitik des Landes Brandenburg leistet seit 1991 einen wesent-

lichen Beitrag zum Aufbau, zur Weiterentwicklung und zur Stabilisierung 

der Siedlungswasserwirtschaft und ihrer Aufgabenträger in allen Regio-

nen Brandenburgs. Das Land hat in einem Zeitraum von 1991 bis 2010 

ca. 1,3 Mrd. EUR für die investive Förderung von Trink- und Abwasser-

vorhaben bereitgestellt. 
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Abbildung 17: Entwicklung der investiven Fördermittel für Abwasser/Trinkwasser im 

Land Brandenburg seit 2000 

Quelle: Eigene Darstellung nach Landtag Brandenburg -  Drucksache 5/8080, 2013 

Zukünftig wird das Land weniger Geld zur Verfügung haben. Allein der 

Bevölkerungsrückgang führt zu einer Umverteilung im Länderfinanzaus-

gleich. Hinzu kommen die vereinbarte Schuldenbremse sowie das Aus-

laufen des Solidarpakts II. 

Im Land Brandenburg gibt es unterschiedliche Förderansätze. Schwer-

punkt war bisher die Förderung von Investitionsmaßnahmen für die Her-

stellung oder Erneuerung von Anlagen der Trinkwasserversorgung oder 

der Abwasserbeseitigung. 

Ein weiterer Förderschwerpunkt waren die Zuweisungen und die Liquidi-

tätsunterstützung durch den sogenannten Schuldenmanagementfonds 

(heute Ausgleichsfonds). Ziel des Fonds war und ist es, wirtschaftlich in 

Schieflage geratene Aufgabenträger durch unterschiedliche Unterstüt-

zungsleistungen zu stabilisieren. Die Aufgabenträger erhalten dabei nur 

dann Unterstützung, wenn sie in das entsprechende Programm aufge-

nommen werden und bestimmte Auflagen erfüllen. In der Regel wird ein 

Zeit- und Maßnahmenplan erarbeitet, der von den Aufgabenträgern ein-

gehalten werden muss. 

Mit der aktuellen Förderrichtlinie des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz erfolgte bereits eine Absenkung der Regel- und 

Höchstfördersätze von 55 % auf 30 % bzw. im Ausgleichsfonds von 70 % 

auf 50 %. Ende 2015 läuft der Ausgleichsfonds aus. 

Förderschwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung liegen zurzeit 

in der Sanierung von Netzen und der Neuanschließung bei wasserwirt-

schaftlicher Dringlichkeit, im Bereich der Trinkwasserversorgung in der 
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Es muss damit gerechnet 
werden, dass auch Landes - 
und EU -Förderung zurückge-
fahren werden müssen.  

Künftig wird nur noch ein 
sehr vie l geringerer Förder-
mitteleinsatz in Betracht 
kommen.  






















































































